
Christian Braun <christian.braun3@gmail.com>

Lärmaktionsplan 
5 Nachrichten

Christian Braun <christian.braun3@gmail.com> 11. Oktober 2018 um 08:55
An: "Pecher, Axel" <apecher@engen.de>

Hallo Herr Pecher,
wir haben uns zwischenzeitlich mit einem Fachanwalt bzgl. Unterstützung unterhalten und werden 
diesen demnächst damit beauftragen Lärmschutzmassnahmen aufgrund §45 StVO zu beantragen um 
Rechtsicherheit zu haben und die weiteren Schritte formal eingehen zu können (Klageweg) 
Uns wurde in ersten Sondierungsgesprächen mit dem Anwalt ebenfalls das Gerichtsurteil diesen 
Jahres des VGH BW erläutert, welches es den Kommunen ermöglicht Lärmschutzmaßnahmen auch 
OHNE Zustimmung der Verkehrsbehörde umzusetzen. 

Somit wurde uns geraten, unsere Anliegen mit Ihrem Lärmaktionsplan abzugleichen (z.B. 30er Zone, 
LKW Fahrverbot L225, LKW Mautpflicht auf L191 ...) 

Können Sie evtl. hierzu bereits nähere Angaben zum Lärmaktionsplan machen ?
Wäre die Stadt Engen bereit sich an den Anwaltskosten anteilig zu beteiligen ?
Wen dürfen wir Ihrerseits als Ansprechpartner zum Lärmaktionsplan angeben ?

Gerne können wir uns auch persönlich über die weiteren Schritte unterhalten.

Rückfragen gerne an mich
Danke für Ihre Rückmeldung 

freundliche Grüße
Christian Braun 

Christian Braun <christian.braun3@gmail.com> 11. Oktober 2018 um 09:03
An: Dieter Karl <dieter.karl@hegaudata.de>, elisabeth.weckerle@t-online.de, 
roland.weckerle@hegaudata.de, Leiber Thomas <tleiber@t-online.de>, schmitt.bargen@freenet.de, 
Dietrich Harald <dharald@web.de>

Hallo zusammen,
anbei die Anfrage zum Lärmaktionsplan an Herrn Pecher (zur Info), wie von Herrn Sedlak (Anwalt) 
empfohlen.
Den Flyer werde ich bis Ende der Woche nochmals überarbeiten. 
@ Diana / Andreas: darf ich euch, neben mir und Elisabeth noch als Ansprechpartner angeben ?

Dann drucke ich die Flyer und bringe sie zum verteilen vorbei (Andreas, das würdest du 
übernhemen ? )
Die Rückgabefrist würde ich auf drei Wochen ansetzen, danach können wir uns gerne nochmals 
absprechen, wen wir mit welchem Umfang, dann beauftragen.

Rückfragen gerne an mich
Danke und Gruß
Christian 
[Zitierter Text ausgeblendet]

Pecher, Axel <APecher@engen.de> 11. Oktober 2018 um 09:08
An: "Bezikofer, Heike" <HBezikofer@engen.de>
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Cc: "Christian Braun (christian.braun3@gmail.com)" <christian.braun3@gmail.com>

Hallo Heike, 

kannst Du bitte Herrn Braun auf seine Fragen antworten, danke. 

Mit freundlichen Grüßen

Axel Pecher 

Stadtverwaltung Engen

Leiter Ordnungsamt 

Hauptstr. 11

78234 Engen

Telefon: 07733 502-251

Telefax: 07733 502-281

E-Mail:  APecher@engen.de

Internet: www.engen.de

-----------------------------------------------------------------------------------
Starke Wirtschaft. Starke Stadt. Engen im Hegau.
-----------------------------------------------------------------------------------

Wichtige Terminankündigungen, bitte vormerken:

Lichterabend, 15. November

Tischmesse, 17. November

Von: Christian Braun [mailto:christian.braun3@gmail.com] 

Gesendet: Donnerstag, 11. Oktober 2018 08:55

An: Pecher, Axel

Betreff: Lärmaktionsplan

[Zitierter Text ausgeblendet]

Bezikofer, Heike <HBezikofer@engen.de> 17. Oktober 2018 um 08:33
An: "Pecher, Axel" <APecher@engen.de>
Cc: "Christian Braun (christian.braun3@gmail.com)" <christian.braun3@gmail.com>
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Sehr geehrter Herr Braun,

im aktuellen Lärmaktionsplan ist die Ortsdurchfahrt Bargen nicht enthalten, da das 

Verkehrsaufkommen in der OD für eine Pflichtkartierung zu gering ist (mind. 8.200 Fzg/Tag). Der 

Gemeinderat hat jedoch beschlossen, eine erweiterte Lärmkartierung zu machen. Hier sollen 

zusätzlich die Strecken OD Bargen L225, Aacherstraße Engen B491, OD Anselfingen L224 und L191 bei 

Welschingen in einen erweiterten Lärmaktionsplan aufgenommen werden. Wir sind hier noch mitten 

im Verfahren. Da die letzten Zählungen einige Jahre zurückliegen, haben wir uns entschlossen, 

aktuelle Zählungen in den genannten Bereichen zu machen. Mit Bargen haben wir begonnen und es 

hat sich gezeigt, dass die Verkehrszahlen im Vergleich zu 2013 angestiegen sind. Sobald die Zählungen 
auch für die weiteren Straßen abgeschlossen sind, kann das beauftragte Büro jeweils die örtliche 

Situation analysieren und beurteilen, in welchem Umfang konkrete Maßnahmen erforderlich sind. In 

diesem Prozess ist dann auch eine Beteiligung der Bevölkerung vorgesehen.

Vor einer Aussage zur Übernahme von Anwaltskosten sollten wir zunächst das Ergebnis der Analyse 
für Bargen abwarten. 

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Bezikofer

Stadtverwaltung Engen 

Bauverwaltung

Marktplatz 2

78234 Engen

Telefon: 07733 502-237

Telefax: 07733 502-262

E-Mail:  HBezikofer@engen.de

Internet: www.engen.de

USt-IdNr.: DE142770451

-----------------------------------------------------------------------------------

Starke Wirtschaft. Starke Stadt. Engen im Hegau.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Wichtige Terminankündigungen, bitte vormerken:

Lichterabend, 15. November

Tischmesse, 17. November

Von: Pecher, Axel 

Gesendet: Donnerstag, 11. Oktober 2018 09:09

An: Bezikofer, Heike

Cc: Christian Braun (christian.braun3@gmail.com)

Betreff: WG: Lärmaktionsplan

[Zitierter Text ausgeblendet]

Christian Braun <christian.braun3@gmail.com> 17. Oktober 2018 um 10:28
An: HBezikofer@engen.de
Cc: "Pecher, Axel" <APecher@engen.de>

Hallo Frau Bezikofer,
vielen Dank, werde diese Informationen gerne weitergeben.

Wir haben zwischenzeitlich mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen und werden diesbezüglich nun 
auch tätig werden und beantragen Lärmschutzmassnahmen nach §45 STVO, da:
- der Verkehrslärm nachweislich um 3dB(A) angestiegen ist
- in BW die Kommunen seit 2018 eigene Grenzwerte und Lärmschutzmassnahmen zugrunde legen 
(und diese dann auch umsetzen) können 

Eine Beauftragung des Anwaltes erfolgt NACH Auswertung unserer derzeitigen Umfrage 
(Kostenbeteiligung / Rechtschutz der Bargener Bürger) und setzt eine enge Abstimmung mit Ihnen 
natürlich voraus. 
Sobald wir hierzu nähere Angaben haben, kommen wir gerne wieder auf Sie zu. 
(Auch was unsere konkreten Forderungen nach §45 betrifft: Tempo 30 / LKW Fahrverbot) 

Von weiteren Anfragen an das LRA KN / Regierungspräsidium sehen wir derzeitig ab und lassen uns 
zukünftig rechtlich vertreten. 

Rückfragen gerne an mich
Vielen Dank für Ihre Bemühungen

freundliche Grüße
Christian Braun 

[Zitierter Text ausgeblendet]
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